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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Träger von Kindertageseinrichtungen, 

 

 

am 15.06.21 wurde vom Senat eine Aktualisierung der Corona-Verordnung beschlossen, die 

ab Montag, den 21.06.2021 gilt. Die wichtigsten Änderungen für den Kita-Bereich möchte ich 

Ihnen hier zusammenfassen. 

 

Maskenpflicht in Kindertageseinrichtungen 

Eine Maskenpflicht in den Innenräumen der Kindertageseinrichtungen gilt lediglich für externe 

Personen ab 10 Jahren. Das heißt, für alle Beschäftigten besteht keine Maskenplficht in den 

Räumen der Kita mehr.  

 

Übergang Kita-Grundschule 

Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist für Kinder ein besonderes Ereignis. Hier sind 

die Rahmenbedingungen sowohl in persönlicher als auch räumlicher Hinsicht zu schaffen. Die 

Gestaltung des Übergangs ist ausdrücklich gewünscht und erlaubt. Die Änderungen der 

Corona-Verordnung geben dafür den rechtlichen Rahmen.  

 

a) Beim Kennenlernen der Räumlichkeiten der Schule können die Kinder und Fachkrfäte 

der Kita das Schulgelände gemäß Corona-Verordnung ohne Test betreten, wenn vo-

raussichtlich kein Kontakt zu Schüler:innen besteht.  

b) Das Kennenlernen auf persönlicher Ebene ist ebenfalls möglich, muss jedoch im Freien 

stattfinden. Die Anwesenheiten müssen dokumentiert werden. 

 



 

Seite 2 von 2 

 

Unter den genannten Bedingungen sind somit auch Hospitationen von Kita-Kindern in 

Schule, insbesondere gemeinsame Lernwerkstätten im Rahmen des Übergangs von KiTa 

in Schule zu ermöglichen  

 

 

Außengelände 

Ab sofort wird die Trennung der Kohorten im Außengelände aufgehoben. Das Abstandsgebot 

zwischen Erwachsenen gilt weiterhin. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
Thomas Jablonski 
Leiter der Abteilung Frühkindliche Bildung, Förderung von Kindern und Fachkräfteentwicklung 
 


